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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen
von Schülerinnen und Schülern

1. Die Schwarzfeldschule beabsichtigt, Personenabbildungen von SchülerInnen (ohne Angabe des 
Namens)
– in einen passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage und/oder in das Intranet der Schule 
(das lediglich über die schulinternen Rechner zugänglich ist) einzustellen und/oder
– in der Printversion des Dewanger Schulkuriers zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, 
die SchülerInnen individuell erkennbar abbilden (1). Veröffentlicht werden sollen Personenabbildun-
gen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen oder durch einen 
(seitens der Schule oder der SchülerInnen oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen 
angefertigt wurden oder die von den SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden. (2)

2. Das Passwort für den passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage wird lediglich SchülerIn-
nen und deren Erziehungsberechtigten, Lehrkräften sowie Ehemaligen zur Verfügung gestellt. Die Un-
terzeichnenden verpflichten sich, das Passwort vertraulich zu behandeln und nur an den vorgenann-
ten Personenkreis weiterzugeben. (3) 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
 Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage ist es möglich, 
dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte 
Veröffentlichungen im Internet genutzt werden; letzteres ist auch bei der Buchpublikation des 
Schuljahrbuches möglich. (4)

Hiermit hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbil-
dungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an 
den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, so-
weit die Bearbeitung nicht entstellend ist. (5)

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung 
der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche 
Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/
des Abgebildeten ausfällt. (6).

Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr 
für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den ent-
sprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig (7); aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 
keine Nachteile.
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Erläuterung der wesentlichen Punkte (in Klammern) können auf der Homepage der Schwarzfeld-
schule www.schwarzfeldschule.de nochmals nachgelesen werden
 (1) Sind die Personen nur Beiwerk (z.B. an einem fotografiertem Gebäude zufällig vorbeilaufende Perso-

nen) oder handelt es sich um das Foto einer Versammlung oder sonstigen Veranstaltung, bei dem 
nicht einzelne Personen aus der Masse der Teilnehmer herausgelöst abgebildet werden, ist grundsätz-
lich keine Einwilligung erforderlich. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass für Nordrhein-Westfalen 
die Ansicht vertreten wird, dass die §§ 22, 23 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) – und damit auch die Re-
gelungen zum Beiwerk und zur Versammlung – insgesamt von der spezielleren Rechtsnorm des § 120 
Absatz 5 Satz 3 Schulgesetz NRW verdrängt werden und somit Veröffentlichungen von Abbildungen 
von Schülerinnen und Schülern generell nur im Falle einer Einwilligung zulässig sind. Die Vorschrift des 
§ 120 Absatz 5 Satz 3 Schulgesetz NRW bestimmt, dass die Übermittlung von Daten – dies können auch 
Personenfotos sein – der Schülerinnen und Schüler an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs nur zulässig ist, wenn ein rechtlicher Anspruch auf die Bekanntgabe der Daten besteht (vorlie-
gend nicht relevant) und schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen nicht beeinträchtigt wer-
den oder wenn die oder der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat. Die Veröffentlichung eines Perso-
nenfotos im Internet ist eine Übermittlung außerhalb des öffentlichen Bereichs.

(2) Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass Personenabbildungen urheberrechtlich geschützt sind, 
d.h. die Rechte an diesen Abbildungen stehen dem Ersteller (insbesondere einem Fotografen) zu und 
dieser kann in der Regel frei bestimmen, in welchem Umfang die von ihm gefertigte Abbildung genutzt 
werden darf. Gleichwohl gestattet § 60 Urheberrechtsgesetz dem Abgebildeten per Gesetz die Ver-
vielfältigung (Kopie) sowie die unentgeltliche und nicht gewerblichen Zwecken dienende körperliche 
Verbreitung der Abbildung (z.B. Abdruck in einem Jahrbuch). Insoweit muss der Ersteller der Abbildung 
also nicht um Erlaubnis gefragt werden. Bei einer Veröffentlichung im Internet handelt es sich jedoch 
nicht um eine Verbreitung, sondern um eine so genannte öffentliche Zugänglichmachung, die in § 60 
Urheberrechtsgesetz gerade nicht erwähnt wird. Dies hat folgende Konsequenz: Eine Wiedergabe von 
Personenabbildungen im Internet ist stets nur mit Einwilligung des Erstellers der Abbildung zulässig.

Für die Schule bedeutet dies: Werden durch die Schülerinnen und Schüler Personenabbildungen zur 
Veröffentlichung auf der Schulhomepage usw. zur Verfügung gestellt, muss sich die Schule unbedingt 
darüber Gewissheit verschaffen, dass auch der Ersteller der Abbildung für eine solche Veröffentlichung 
sein Einverständnis erteilt hat. Andernfalls drohen Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche auch 
gegen die Schule.

(3) Beim Einrichten des Passwortschutzes ist dabei darauf zu achten, dass dieser auch für untergeord-
nete Seiten greift, da diese sonst weiterhin über Suchmaschinen gelistet werden können.

(4) Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass die Betroffenen über den Zweck der Verarbeitung der Da-
ten und die damit verbundenen Risiken unterrichtet werden.

Um sicherzustellen, dass die Unterrichtung von den Betroffenen auch vollständig gelesen und damit die 
Tragweite der Einwilligung erfasst wird, empfiehlt es sich, die Unterrichtung drucktechnisch hervorzuhe-
ben. Dies kann z.B. durch einen Fettdruck geschehen.

(5) Siehe oben Anmerkung (2).

(6) Einzelfotos sind Personenabbildungen, die den/die SchülerIn ohne weitere Personen abbilden. Nach 
der vorliegenden Einwilligungserklärung sind Einzelfotos im Falle des Widerrufs aus dem Internet und 
dem Intranet zu entfernen, während die Einwilligung für Mehrpersonen- und Gruppenfotos in der Regel 
unwiderruflich ist. Da der Widerruf nur für die Zukunft gilt, sind z.B. bereits existierende Printpublikationen 
hiervon nicht betroffen.

(7) Eine wirksame Einwilligung setzt ferner voraus, dass diese freiwillig erteilt wurde, d.h. es darf auch kein 
mittelbarer Zwang oder Gruppenzwang ausgeübt werden, z.B. indem in einem Anschreiben darauf 
hingewiesen wird, dass die Verweigerung eines Einzelnen dazu führt, dass das Klassenfoto nicht veröf-
fentlicht werden darf.

http://www.schwarzfeldschule.de/


Schwarzfeldschule
Grundschule
Hohenstaufenstr. 1, 73434 Aalen-Dewangen
Telefon: 07366  9209410
Fax:        07366  9209420
e-mail:   poststelle@schwarzfeldschule.aa.schule.bwl.de
Homepage: www.schwarzfeldschule.de 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen
von Schülerinnen und Schülern

Erklärung:

Die Hinweise zur Einwilligung und Verwendung von Personenabbildungen von Schülerinnen und 
Schülern habe ich zur Kenntnis genommen. 

Mit der Verwendung von Personenabbildungen meines Kindes bin ich

 einverstanden    nicht einverstanden
 

_____________________________ _________________________________
Vorname des/der SchülerIn Nachname des/der SchülerIn

_______________________________________________
Ort / Datum

___________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter


